
Das Sonderpädagogik-Konkordat befindet sich in den kantonalen Bei-
trittsverfahren. Bisher sind die Kantone OW, SH, VS, GE, LU, VD, FR, TI, 
AR und BS beigetreten (Stand Juni 2010). Mit dem Beitritt von Basel-
Stadt (die Referendumsfrist lief am 23. Juni 2010 ungenutzt ab) wurde 
die notwendige Anzahl von zehn Kantonen für das Inkraftsetzen des 
Konkordats erreicht. Der Vorstand der EDK wird im Herbst 2010 den 
Zeitpunkt des Inkrafttretens bestimmen. Das wird voraussichtlich der 
1. Januar 2011 sein.
Das Konkordat sieht die Schaffung von drei gesamtschweizerischen 
Instrumenten im Bereich der Sonderpädagogik vor. Zwei davon – eine 
einheitliche Terminologie und Qualitätsstandards für Leistungsanbieter – 
hat die Plenarversammlung der EDK bereits am 25. Oktober 2007 verab-
schiedet. Nach einer mehrjährigen Entwicklungs- und Erprobungsarbeit 
konnte die EDK an ihrer Plenarversammlung vom 17. Juni 2010 nun auch 
das dritte Instrument, ein «Standardisiertes Abklärungsverfahren für die 
Ermittlung des individuellen Bedarfs» (SAV), verabschieden.
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Informationen zum Sonderpädagogik-Konkordat: www.edk.ch > Arbeiten   |
> Sonderpädagogik

Informationen zum Abklärungsverfahren http://www.sav-pes.ch  |

Kontakt: Dr. Beatrice Kronenberg, Direktorin Stiftung Schweizer Zentrum   |
für Heil- und Sonderpädagogik (SZH), www.szh.ch
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